
Subatzus & Bringmann GbR Wasserwerk Tettau 

LBP L-159-2021 Anhang 1 

Nr. Maßnahmenbezeichnung Umfang Zeitpunkt 

kvM-Maßnahmen 

kvM 5 Nistkästen 12 Stk vor und während 

kvM 6 Stubbenwälle 3 Stk während 

kvM 7 Winterquartier Zauneidechse 3 Stk während 

kvM 8 Schutz Ameisennest 1 Stk vor und während 

kvM 9 Ersatzlebensraum Halboffenland 1,36 ha nach Abschluss 

Ersatzmaßnahmen 

E 1 Einzelbaumpflanzung 4 Stk 
während / nach Ab-

schluss 

E 2 Waldersatz extern 5.309 m² 
während / nach Ab-

schluss 
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Maßnahmen-

blatt 

Maßnahmen-Nr.: 

kvM 5 zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: 1 Blatt-Nr.: 1 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: Betriebsgelände 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Nistkästen 

Konflikt/Beeinträchtigung 

Beschreibung: Habitatverlust Höhlenbrüter, Fledermäuse 

baubedingter Verlust an Höhlenbäumen durch Baufeldfreimachung für die PV-Anlage 

Umfang: pauschal Gesamt: 5.309 m² 

Maßnahme 

Begründung/Zielsetzung: 

Die Nistkästen dienen dem Erhalt der Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet für 
Fledermäuse und Höhlenbrütende Vogelarten. 

Maßnahmenbeschreibung: 

An geeigneter Stelle innerhalb des erweiterten Untersuchungsraumes in max. 150 m 
Entfernung zum Eingriffsort sind Nistkästen anzubringen.  

 Textfortsetzung auf Folgeblatt  Detail auf Anlageblatt Nr.:  

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 

Die Ersatzhabitate sind dauerhaft zu sichern und die Unterhaltung ist abzusichern.  

Die Flächensicherung hierfür ist im Baugenehmigungsverfahren abzuschließen. 

 Textfortsetzung auf Folgeblatt 

Zeitpunkt der Durchführung: 

Die Nistkästen sind vor Beginn der Brutzeit 2022 anzubringen. 

 Vor Baubeginn  Mit Baubeginn  Während der Bauzeit  Nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

Beeinträchtigung: 

 vermieden  vermindert  i.V.m. Maßnahme   

 ausgeglichen  i.V.m. Maßnahme    nicht ausgleichbar 

 ersetzbar  i.V.m. Maßnahme   nicht ersetzbar 

Betroffene Grundflächen u. vorgesehene Regelung 

 Flächen des WAL (ha) 6 Künftiger Eigentümer: 

 Flächen Dritter (ha)  
 

 vorübergehende Flächeninanspruchnahme (ha)  

 Grunderwerb erforderlich (ha)  Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 

 Nutzungsbeschränkung (ha)  
 

Umfang der Maßnahme (Stk) 12  
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 Maßnahmen-

blatt 

Folgeblatt 

Maßnahmen-Nr.: 

kvM 5 
Zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: 1 Blatt-Nr.: 2 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: Betriebsgelände 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Nistkästen 

Fortsetzung Maßnahme 

Fortsetzung Maßnahmenbeschreibung: 

Folgende Nistkästen sind vorzusehen: 

 3 Nisthöhlen Flugloch 32 mm, geeignet für kleine Vogelarten, z. B Meisenarten, 

 3 Starenhöhlen Flugloch 45 mm, geeignet für mittelgroße Vogelarten,  

 3 Spechthöhle Flugloch, 80x90mm, z.B. geeignet für Grünspecht,  

 3 Fledermauskasten (Sommerquartier), 

Diese können sowohl in angrenzenden geschlossenen Gehölzbeständen als auch an 
Gebäuden oder Einzelbäumen angebracht werden. Wichtig ist eine strukturreiche und 
störungsarme Umgebung z.B. aus Waldbeständen, Extensivgrünland, Gärten, Streu-
obstwiesen. 

Fortsetzung Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 
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Maßnahmen-

blatt 

Maßnahmen-Nr.: 

kvM 6 zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: X Blatt-Nr.: 3 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: X 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Stubbenwälle 

Konflikt/Beeinträchtigung 

Beschreibung: Habitatverlust Reptilien 

Verlust von Habitatstrukturen für Zauneidechsen 

Umfang: pauschal Gesamt: 5.309 m² 

Maßnahme 

Begründung/Zielsetzung: 

Die Stubbenwälle dienen dem Erhalt der Habitatstrukturen für Zauneidechsen im Un-
tersuchungsgebiet. 

Maßnahmenbeschreibung: 

In verschiedenen Teilbereichen im Umfeld des Baufeldes werden in Anlehnung an vor-
handene Vegetationsstrukturen Stubben-/Totholzwälle errichtet (Breite / Höhe: je Wall 
ca. 2 m / 1,5 m). Menge: 2x 5 m 

 Textfortsetzung auf Folgeblatt  Detail auf Anlageblatt Nr.:  

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 

Entwicklung einer strukturreichen Halboffenlandschaft als Habitatersatz für Zau-
neidechsen. 

Es sind keine weiteren Pflegemaßnahmen erforderlich. 

 Textfortsetzung auf Folgeblatt 

Zeitpunkt der Durchführung: 

Die Errichtung erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahme jedoch vor Beginn der Aktivi-
tätsphase der Reptilien (witterungsbedingt ab März) im 1. Quartal 2022. 

 Vor Baubeginn  Mit Baubeginn  Während der Bauzeit  Nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

Beeinträchtigung: 

 vermieden  vermindert  i.V.m. Maßnahme   

 ausgeglichen  i.V.m. Maßnahme    nicht ausgleichbar 

 ersetzbar  i.V.m. Maßnahme   nicht ersetzbar 

Betroffene Grundflächen u. vorgesehene Regelung 

 Flächen des WAL (ha) 6 Künftiger Eigentümer: 

 Flächen Dritter (ha)  
 

 vorübergehende Flächeninanspruchnahme (ha)  

 Grunderwerb erforderlich (ha)  Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 

 Nutzungsbeschränkung (ha)  
 

Flächengröße der Maßnahme (m²) 20 
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 Maßnahmen-

blatt 

Folgeblatt 

Maßnahmen-Nr.: 

kvM 6 
Zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: 1 Blatt-Nr.: 4 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: Betriebsgelände 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Stubbenwälle 

Fortsetzung Maßnahme 

Fortsetzung Maßnahmenbeschreibung: 

Durch die Maßnahme werden in erheblichem Umfang ortsnah Habitatstrukturen aufge-
wertet, welche die Möglichkeit des Ausweichens und der Revitalisierung der lokalen 
Population insb. der Zauneidechse ermöglichen. Gleichzeitig bieten die Strukturen Teil-
habitate für weitere Artengruppen wie Amphibien, Brutvögel und Insekten, so dass ein 
umfassender Teilhabitatersatz geschaffen wird. 

Die Festlegung in der Örtlichkeit erfolgt in Abstimmung mit der ÖBB. 

Fortsetzung Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 
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Maßnahmen-

blatt 

Maßnahmen-Nr.: 

kvM 7 zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: 1 Blatt-Nr.: 5 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: Betriebsgelände 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Winterquartier Zauneidechse 

Konflikt/Beeinträchtigung 

Beschreibung: Habitatverlust Reptilien 

Verlust von Habitatstrukturen für Zauneidechsen 

Umfang: pauschal Gesamt: 5.309 m² 

Maßnahme 

Begründung/Zielsetzung: 

Die Winterquartiere dienen dem Erhalt der Habitatstrukturen für Zauneidechsen im Un-
tersuchungsgebiet. 

Maßnahmenbeschreibung: 

In den verschiedenen Teilbereichen im Umfeld des Baufeldes, vorzugweise im unmit-
telbaren Umfeld beanspruchter Saumstrukturen,  werden in Anlehnung an vorhandene 
Strukturen Winterquartiere für Zauneidechsen hergestellt (Länge / Breite / Höhe: ca. 
2 m / 2 m / 1,5 m). Anzahl:  2 Stück 

 Textfortsetzung auf Folgeblatt  Detail auf Anlageblatt Nr.:  

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 

Die Maßnahmenumsetzung obliegt dem Vorhabenträger. Er es ist möglich Dritte mit 
der Umsetzung zu beauftragen. Es sind keine weiteren Pflegemaßnahmen erforderlich. 

 Textfortsetzung auf Folgeblatt 

Zeitpunkt der Durchführung: 

Die Errichtung erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahme jedoch vor Beginn der Aktivi-
tätsphase der Reptilien (witterungsbedingt ab März) im 1. Quartal 2022. 

 Vor Baubeginn  Mit Baubeginn  Während der Bauzeit  Nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

Beeinträchtigung: 

 vermieden  vermindert  i.V.m. Maßnahme   

 ausgeglichen  i.V.m. Maßnahme    nicht ausgleichbar 

 ersetzbar  i.V.m. Maßnahme   nicht ersetzbar 

Betroffene Grundflächen u. vorgesehene Regelung 

 Flächen des WAL (ha) 6 Künftiger Eigentümer: 

 Flächen Dritter (ha)  
 

 vorübergehende Flächeninanspruchnahme (ha)  

 Grunderwerb erforderlich (ha)  Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 

 Nutzungsbeschränkung (ha)  
 

Flächengröße der Maßnahme (m²) 8 
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 Maßnahmen-

blatt 

Folgeblatt 

Maßnahmen-Nr.: 

kvM 7 
Zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: 1 Blatt-Nr.: 6 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: Betriebsgelände 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Winterquartier Zauneidechse 

Fortsetzung Maßnahme 

Fortsetzung Maßnahmenbeschreibung: 

Für die Herstellung der Winterquartiere werden in eine vorbereitete Mulde Feldsteine 
(Größe ca. 30-80 cm, davon 80 % in den Korngrößen bis 40 cm, der restliche Anteil 
gröber oder feiner), Sanden und Kiesen lückig bis zu einer Höhe von 1,50 m aufge-
schüttet. Die Längsseite ist in Sonnenexposition auszurichten. Eine Hälfte der Findlinge 
wird im Anschluss mit den aus der Mulde gewonnenen Erdstoffen abgedeckt. Die ande-
re Hälfte wird mit aus der Holzung stammendem Reisig abgedeckt. Das Umfeld ist auf 
einer Breite ca. 3 – 5 m von Vegetation freizuschieben.  

Die Festlegung in der Örtlichkeit erfolgt in Abstimmung mit der ÖBB. 

Fortsetzung Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 
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Maßnahmen-

blatt 

Maßnahmen-Nr.: 

kvM 9 zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: 1 Blatt-Nr.: 7 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: Betriebsgelände 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Ersatzlebensraum Halboffenland 

Konflikt/Beeinträchtigung 

Beschreibung: Habitatverlust Halboffenlandschaft  

Verlust von Habitatstrukturen für Reptilien, Kleinsäuger und Brutvögel 

Umfang: pauschal Gesamt: 5.309 m² 

Maßnahme 

Begründung/Zielsetzung: 

Erhalt und Wiederherstellung der Habitatstrukturen für Reptilien, Kleinsäuger und Brut-
vögel im Untersuchungsgebiet. 

Maßnahmenbeschreibung: 

Als Ersatz für die Flächeninanspruchnahme wird im Bereich der PV-Anlage die Fläche 
tiefgründig gelockert und  als artenreiche Wiese mit 50 % Kräutern und 50 % Gräsern 
begrünt 

 Textfortsetzung auf Folgeblatt  Detail auf Anlageblatt Nr.:  

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 

Die Maßnahmenumsetzung obliegt dem Vorhabenträger. Er es ist möglich Dritte mit 
der Umsetzung zu beauftragen.  

 Textfortsetzung auf Folgeblatt 

Zeitpunkt der Durchführung: 

Die Herstellung der Ansaat, der Stubbenhaufen und Findlingsgruppen erfolgt nach Ab-
schluss der Baumaßnahme jedoch vor Beginn der Aktivitätsphase der Reptilien (witte-
rungsbedingt ab März) im 1. Quartal 2022. Die Strauchgruppen sind spätestens im 4. 
Quartal 2022 zu pflanzen. Die Pflege ist im 4. Quartal 2025 abgeschlossen. 

 Vor Baubeginn  Mit Baubeginn  Während der Bauzeit  Nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

Beeinträchtigung: 

 vermieden  vermindert  i.V.m. Maßnahme   

 ausgeglichen  i.V.m. Maßnahme    nicht ausgleichbar 

 ersetzbar  i.V.m. Maßnahme E1  nicht ersetzbar 

Betroffene Grundflächen u. vorgesehene Regelung 

 Flächen des WAL (ha) 6 Künftiger Eigentümer: 

 Flächen Dritter (ha)  
 

 vorübergehende Flächeninanspruchnahme (ha)  

 Grunderwerb erforderlich (ha)  Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 

 Nutzungsbeschränkung (ha)  
 

Flächengröße der Maßnahme (ha) 1,36 
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 Maßnahmen-

blatt 

Folgeblatt 

Maßnahmen-Nr.: 

kvM 9 
Zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: 1 Blatt-Nr.: 8 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: Betriebsgelände 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Ersatzlebensraum Halboffenland 

Fortsetzung Maßnahme 

Fortsetzung Maßnahmenbeschreibung: 

Ergänzend sind im Umfeld der PV-Anlage Habitatkleinstrukturen zu realisieren.  

 2 Stück Stubbenhaufen (2x2 m, max. 1,50 m hoch), 

 2 Stück Findlingsgruppen (2x2 m flächig ausgelegt), 

 4 Strauchgruppen von je 25 m² (Wildrose, Schlehe, Weißdorn) 

Fortsetzung Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 

Für die Gehölzgruppen ist eine 3 jährige Pflege (Fertigstellungspflege und 2 Jahre 
Entwicklungspflege) erforderlich. Darüber hinaus sind die Gehölze rechtlich zu sichern 
und dauerhaft zu erhalten. 
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Maßnahmen-

blatt 

Maßnahmen-Nr.: 

E 1 zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: 1 Blatt-Nr.: 9 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: Betriebsgelände 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Einzelbaumpflanzung 

Konflikt/Beeinträchtigung 

Beschreibung: KV 

anlagebedingter dauerhafter Verlust der Funktion für den Landschaftshaushalt für die 
Schutzgüter Boden und Wasser durch Vollversiegelung. 

Umfang: 200 m² Gesamt: 537 m² 

Maßnahme 

Begründung/Zielsetzung: 

Die Einzelbaumpflanzung kompensiert den Funktionsverlust für das Schutzgut Boden 

durch Neuversiegelung (KV). 

Maßnahmenbeschreibung: 

Mit den 4 Einzelbäumen ist eine Kompensationsfläche für 100 m² Neuversiegelung 
für KV realisiert. Hinzu kommen 100 m² Kompensationsfläche für 4 Strauchgruppen, 
die im Rahmen der kvM 9 angelegt werden. 

 Textfortsetzung auf Folgeblatt  Detail auf Anlageblatt Nr.:  

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 

Die Maßnahmenumsetzung obliegt dem Vorhabenträger. Er es ist möglich Dritte mit 
der Umsetzung zu beauftragen. 

 Textfortsetzung auf Folgeblatt 

Zeitpunkt der Durchführung: 

Die Einzelbäume sind spätestens im 4. Quartal 2022 zu pflanzen. Die Pflege ist im 4. 
Quartal 2025 abgeschlossen. 

 Vor Baubeginn  Mit Baubeginn  Während der Bauzeit  Nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

Beeinträchtigung: 

 vermieden  vermindert  i.V.m. Maßnahme   

 ausgeglichen  i.V.m. Maßnahme    nicht ausgleichbar 

 ersetzbar  i.V.m. Maßnahme kvM 9  nicht ersetzbar 

Betroffene Grundflächen u. vorgesehene Regelung 

 Flächen des WAL (ha) 6 Künftiger Eigentümer: 

 Flächen Dritter (ha)  
 

 vorübergehende Flächeninanspruchnahme (ha)  

 Grunderwerb erforderlich (ha)  Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 

 Nutzungsbeschränkung (ha)  
 

Flächengröße der Maßnahme (ha) 0,01 
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 Maßnahmen-

blatt 

Folgeblatt 

Maßnahmen-Nr.: 

E 1 
Zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: 1 
Blatt-
Nr.: 

10 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: Betriebsgelände 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Einzelbaumpflanzung 

Fortsetzung Maßnahme 

Fortsetzung Maßnahmenbeschreibung: 

Die Einzelbaumpflanzung erfolgt auf dem Betriebsgelände des Wasserwerkes. Im 
Südwesten der Fläche im Umfeld der vorhandenen Einzelbäume und Baumgruppen. 
Hier sind heimische Baumarten wie Winter-Linde, Trauben-Eiche, Hainbuche, Eber-
esche oder Feldahorn der Qualität 12/14 und höher zu pflanzen. 

Fortsetzung Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 

Für die Einzelbaumpflanzung ist eine 3 jährige Pflege (Fertigstellungspflege und 2 Jah-
re Entwicklungspflege) erforderlich. Darüber hinaus sind die Bäume rechtlich zu sichern 
und dauerhaft zu erhalten. 
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Maßnahmen-

blatt 

Maßnahmen-Nr.: 

E 2 zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: 1 Blatt-Nr.: 11 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: Fl.-St. 458/1, 468, 472 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Waldersatz extern 

Konflikt/Beeinträchtigung 

Beschreibung: K1 

anlagebedingter Verlust von Biotopen allgemeiner Bedeutung (08680122, 051561) 
durch Flächeninanspruchnahme 

Umfang: 5.309,00 m² Gesamt: 5.365 m² 

Maßnahme 

Begründung/Zielsetzung: 

Mit der Maßnahme E2 wird der Waldersatz nach Eingriffsregelung kompensiert (K1). 

Maßnahmenbeschreibung: 

Die externe Waldentwicklung kompensiert vorrangig die anlagenbedingte Überprägung 

der Flächen allgemeiner Bedeutung (K1). Die externe Waldentwicklung wird auf 3 Er-

satzstandorten  in der Gemarkung Tettau (Flur 3, Fl.-St. 468; 472; 458/1) realisiert. 

 Textfortsetzung auf Folgeblatt  Detail auf Anlageblatt Nr.:  

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 

Die Maßnahmenumsetzung obliegt dem Vorhabenträger. Er es ist möglich Dritte mit 
der Umsetzung zu beauftragen. 

 Textfortsetzung auf Folgeblatt 

Zeitpunkt der Durchführung: 

Der Waldersatz ist spätestens im 4. Quartal 2022 zu pflanzen. Die Pflege ist im 4. 
Quartal 2025 abgeschlossen. 

 Vor Baubeginn  Mit Baubeginn  Während der Bauzeit  Nach Fertigstellung des Bauvorhabens 

Beeinträchtigung: 

 vermieden  vermindert  i.V.m. Maßnahme   

 ausgeglichen  i.V.m. Maßnahme    nicht ausgleichbar 

 ersetzbar  i.V.m. Maßnahme kvM 9  nicht ersetzbar 

Betroffene Grundflächen u. vorgesehene Regelung 

 Flächen des WAL (ha) 0,80 Künftiger Eigentümer: 

 Flächen Dritter (ha)  
 

 vorübergehende Flächeninanspruchnahme (ha)  

 Grunderwerb erforderlich (ha)  Künftiger Unterhaltungspflichtiger: 

 Nutzungsbeschränkung (ha)  
 

Flächengröße der Maßnahme (ha) 0,53 
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 Maßnahmen-

blatt 

Folgeblatt 

Maßnahmen-Nr.: 

E 2 
Zum Maßnahmenplan 

Unterlagen-Nr.: 1 
Blatt-
Nr.: 

12 

Wasserwerk Tettau 

(CEF ,kvM, V=Vermeidung; S=Schutz; 
G=Gestaltung; A=Ausgleich; E=Ersatz) 

Lage/Bau-km: Fl.-St. 458/1, 468, 472 

Kurzbezeichnung der  
Maßnahme: Waldersatz extern 

Fortsetzung Maßnahme 

Fortsetzung Maßnahmenbeschreibung: 

Hier steht für die Waldentwicklung eine Gesamtfläche von 7.950 m² zur Verfügung. Die 
Waldentwicklung ist als Ersatzaufforstung mit einem standortgerechten Waldmantel 
vorgesehen. Erstaufforstungsgenehmigungen der Forstbehörde für diese Flächen steht 
noch aus. 

Fortsetzung Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen: 

Für die Ersatzaufforstung ist eine 3 jährige Pflege (Fertigstellungspflege und 2 Jahre 
Entwicklungspflege) erforderlich. Darüber hinaus sind Forstflächen rechtlich zu sichern 
und dauerhaft zu erhalten.  

 

 

 

 
 
 


